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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

20.09.2017 

Geschäftszahl 

Ra 2017/19/0208 

Rechtssatz 

Der VwGH hat bereits im E vom 22. Juni 2017, Ra 2017/20/0133, dargelegt, dass entsprechend der Intention des 
Gesetzgebers trotz der durch den starken Zustrom Schutzsuchender hervorgerufenen Belastung der Asylbehörde 
die Erledigung eines Antrags auf internationalen Schutz grundsätzlich binnen 15 Monaten zu erfolgen hat. 
Davon ausgehend kann die Überlastung des Bundesamts für Fremdenwesen und Asyl aufgrund der hohen Zahl 
an Asylanträgen im Jahr 2015 allein keinesfalls als geeignet angesehen werden, eine längere Verfahrensdauer als 
15 Monate zu rechtfertigen. Davon, dass die Verzögerung nicht auf ein überwiegendes Verschulden der Behörde 
im Sinn des § 8 Abs. 1 VwGVG 2014 zurückzuführen wäre, kann diesfalls ohne Hinzutreten weiterer Gründe 
nicht (mehr) gesprochen werden. 


